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Lfd 
Nr. Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschlussempfehlung 

1 Bürger  

 

Die Bebauungsplanänderung dient der Nachverdichtung 
und der geordneten städtebaulichen Entwicklung. Die 
vorhandenen Baufenster sowie die Festsetzungen von 
unterschiedlichen Geschosszahlen in der Kirchtalstraße 
sind aus heutiger Sicht städtebaulich nicht mehr 
nachvollziehbar. Mehrere Gebäude wurden abweichend 
von den vorhandenen Baufenstern des derzeit geltenden 
Bebauungsplanes zwischenzeitlich genehmigt, teilweise 
auf Widerruf. Insgesamt sind in diesem 
Bebauungsplangebiet 5 verschiedene Baulasten 
eingetragen. 
Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung in 
Abstimmung auf die umgebende zweigeschossige 
Bebauung in der Kirchtalstraße mit verbindlichen 
Festsetzungen hinsichtlich der überbaubaren Flächen für 
die Zukunft zu erhalten, ist die Änderung des 
Bebauungsplanes daher erforderlich. 
Im überarbeiteten Bebauungsplanentwurf sind sämtliche 
Baulasten die aufgrund abweichender Genehmigungen 
erfolgt sind in der Ausweisung der Baufenster 
berücksichtigt.  
 
Betrachtet man das Kriterium der überbaubaren 
Grundstücksfläche so reduziert sich künftig die 
Ausnutzungsmöglichkeit des angesprochenen 
Grundstücks. Im Ursprungsbebauungsplan aus dem Jahr 
1970 war auf dem angesprochenen Grundstück ein 
Baufenster mit einem Messgehalt von ca. 368qm 
ausgewiesen. Der vorliegende Bebauungsplanentwurf 
weist hier künftig ein kleineres Baufenster mit einem 
Messgehalt von ca. 299qm aus. Zudem wird auf der 
Grundlage der derzeit geltenden BauNVO die 
Versiegelung des Grundstücks auf 60% der Fläche 
begrenzt.  
 

Kenntnisnahme 
 
Ablehnung des Antrages 
das 
Bebauungsplanverfahren 
einzustellen. 
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Die dem Ursprungsbebauungsplan aus dem Jahr 1970 
zugrunde liegende BauNVO sah hier eine maximal 
mögliche Versiegelung des Grundstücks mit Stellplätzen, 
Zufahrten, etc von 100% vor. 
 
Betrachtet man das Kriterium der GFZ wird die 
Ausnutzung des angesprochenen Grundstücks durch die 
Ausweisung einer 2-geschossigen Bebauung künftig 
verbessert. Im Sinne einer Ressourcen schonenden 
Entwicklung von Wohnflächen ist diese Nachverdichtung 
städtebaulich sinnvoll und gewünscht, da in Kornwestheim 
derzeit keine Wohnbauflächen mehr zur Verfügung 
stehen. Die Ausweisung einer 2-geschossigen 
Bebauungsmöglichkeit bezieht sich aber keineswegs nur 
auf das angesprochene Grundstück, sondern schließt aus 
städtebaulichen Gründen auch die beiden westlich 
angrenzenden Grundstücke (Flst.Nr. 366, 366/1) mit ein. 
Aufgrund der teilweise auf Widerruf errichteten Gebäude 
ist eine Regelung der überbaubaren Fläche und 
Gebäudestellung auch für die Zukunft erforderlich. 

Die Änderung der Geschosszahl auf II Vollgeschosse für 
die drei Grundstücke ist zum einen städtebaulich 
begründet in der II-geschossigen Bebauung entlang der 
Kirchtalstraße und somit in einem einheitlichen 
Erscheinungsbild. Zu anderen begründet sich diese 
Zielsetzung im Mangel an Wohnbaugrundstücken in 
Kornwestheim und der damit verbundenen notwendigen 
Nachverdichtung im Bestand. Somit kann der Forderung 
eines Vertrauensschutzes auf den Erhalt der Ausweisung 
der I-geschossigen Bauweise aufgrund dieser 
Mangelsituation und dem Grundsatz nach § 1 Abs 6 Nr. 4 
BauGB (Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind 
insbesondere die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, 
Anpassung und der Umbau vorhandener Ortsteile …zu 
berücksichtigen) nicht entsprochen werden. 

Kenntnisnahme 
 

Ablehnung des Antrages 
das 
Bebauungsplanverfahren 
einzustellen. 
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Zur Ermittlung der Beeinträchtigungen der Besonnung des 
betroffenen Grundstückes wurde ein Besonnungs-
gutachten in Auftrag gegeben. Dies ist dem Bebauungs-
plan beigefügt. Daraus resultierend wurde das Baufenster 
auf dem Flurstück 367 geteilt, damit eine ausreichende 
Besonnung des Flurstückes 367/1 auch in den 
Wintermonaten erfolgt. Somit sind die Anforderungen 
nach gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen gem. § 1 
Abs. 6 BauGB berücksichtigt worden. 
 

Die Festsetzung der max. Gebäudehöhe orientiert sich an 
den Gebäudehöhen in der Kirchtalstraße, daraus ergibt 
sich eine max. zulässige Dachneigung. Die max. 50 ° 
dienen dem Erhalt des Gebäudes Pflugfelder Str. 44. 

Aufgrund der jetzt festgelegten Größe des Baufensters 
von 14 m x 11 m ist bei der offenen Bauweise ein 
Mehrfamilienwohnhaus, Doppelhaus oder eine 
Reihenhausgruppe möglich. Von der Kubatur fügt sich das 
Bauvorhaben jedoch gut in die vorhandene 
Wohnbebauung der Kirchtalstraße ein 
 
Die Festsetzung der II-geschossigen Bebauung und der 
max. Gebäudehöhe von 10 m ist städtebaulich gewollt 
und orientiert sich an der Umgebungsbebauung in der 
Kirchtalstraße. 
 
Die vorhandenen Baulasten wurden bei der Ausweisung 
der Baufenster berücksichtigt. 
 

Kenntnisnahme 
 

Ablehnung des Antrages 
das 
Bebauungsplanverfahren 
einzustellen. 

 


